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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines tragbaren Hartflächenabsauggeräts zum Ab-
saugen eines Flüssigkeits-Luftgemisches von einer Hart-
fläche, wobei das Hartflächenabsauggerät eine Saugdü-
se mit mindestens einer an die Hartfläche anpressbaren
flexiblen Abstreiflippe, ein Saugaggregat sowie eine im
Strömungsweg zwischen der Saugdüse und dem Saug-
aggregat angeordnete Abscheideeinrichtung aufweist,
die mit einem Schmutzflüssigkeitstank verbunden ist,
und wobei das Hartflächenabsauggerät eine Steuerein-
richtung zum Ein- und Ausschalten des Saugaggregats
und eine wiederaufladbare Batterie aufweist. Um das
Verfahren derart weiterzubilden, dass der Energiever-
brauch des Hartflächenabsauggeräts verringert werden
kann, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass eine
aus dem Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe
gegen die Hartfläche resultierende mechanische Bean-
spruchung des Hartflächenabsauggeräts erfasst wird
und bei Vorliegen dieser mechanischen Beanspruchung
das Saugaggregat selbsttätig eingeschaltet wird. Außer-
dem wird ein Hartflächenabsauggerät (10; 100) zur

Durchführung des Verfahrens vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines tragbaren Hartflächenabsauggeräts zum Ab-
saugen eines Flüssigkeits-Luftgemisches von einer Hart-
fläche, insbesondere von einer Fensterscheibe, wobei
das Hartflächenabsauggerät eine Saugdüse mit mindes-
tens einer an die Hartfläche anpressbaren flexiblen Ab-
streiflippe, ein Saugaggregat sowie eine im Strömungs-
weg zwischen der Saugdüse und dem Saugaggregat an-
geordnete Abscheideeinrichtung aufweist, die vorzugs-
weise über eine Flüssigkeitsauslassöffnung mit einem
Schmutzflüssigkeitstank verbunden ist, und wobei das
Hartflächenabsauggerät eine Steuereinrichtung zum
Ein- und Ausschalten des Saugaggregats und mindes-
tens eine wiederaufladbare Batterie zur Energieversor-
gung des Saugaggregats umfasst.
[0002] Außerdem betrifft die Erfindung ein tragbares
Hartflächenabsauggerät zur Durchführung des voran-
stehend genannten Verfahrens.
[0003] Tragbare Hartflächenabsauggeräte mit einer
Saugdüse, einem Saugaggregat und einer im Strö-
mungsweg zwischen der Saugdüse und dem Saugag-
gregat angeordneten Abscheideeinrichtung kommen
zum Absaugen von Hartflächen zum Einsatz, insbeson-
dere zum Absaugen gefliester Wände oder Böden, und
auch zum Entfernen eines Wasserfilms von einer Glas-
fläche, insbesondere von einer Fensterscheibe oder ei-
nem Spiegel. Die Saugdüse weist hierzu mindestens ei-
ne Abstreiflippe auf, die gegen die Hartfläche gepresst
und an dieser entlanggeführt werden kann. Die Saugdü-
se steht mit einem Saugaggregat in Strömungsverbin-
dung, unter dessen Wirkung ein Unterdruck erzeugt wer-
den kann, so dass ein Flüssigkeits-Luftgemisch über die
Saugdüse in ein Gehäuse des Hartflächenabsauggeräts
eingesaugt werden kann. Im Strömungsweg zwischen
der Saugdüse und dem Saugaggregat befindet sich eine
Abscheideeinrichtung, die mindestens ein Abscheidee-
lement aufweist. Das Abscheideelement ist üblicherwei-
se in einer Abscheidekammer angeordnet, die vom Sau-
gaggregat mit Unterdruck beaufschlagt werden kann. Mit
Hilfe des mindestens einen Abscheideelements kann
Flüssigkeit aus dem eingesaugten Flüssigkeits-Luftge-
misch abgeschieden werden. Die abgeschiedene Flüs-
sigkeit kann vorzugsweise über eine Flüssigkeitsauslas-
söffnung in einen Schmutzflüssigkeitstank des Hartflä-
chenabsauggeräts gelangen, der zusätzlich zur Absau-
geinrichtung zum Einsatz kommt und der vorzugsweise
außerhalb des Strömungswegs zwischen der Saugdüse
und dem Saugaggregat angeordnet ist. Die Energiever-
sorgung des Saugaggregats erfolgt mit Hilfe von mindes-
tens einer wiederaufladbaren Batterie und zum Ein- und
Ausschalten des Saugaggregats kommt eine Steuerein-
richtung zum Einsatz.
[0004] Derartige Hartflächenabsauggeräte sind aus
den Veröffentlichungen WO 2009/086891 A1, WO
2009/086892 A1 und WO 2009/086893 A1 bekannt und
haben sich in der Praxis bewährt. Insbesondere Fens-

terscheiben und Spiegelflächen können mit ihrer Hilfe
wirkungsvoll gereinigt werden. Der Benutzer führt das
Hartflächenabsauggerät an der Fensterscheibe bzw. an
der Spiegelfläche entlang, wobei er die mindestens eine
Abstreiflippe gegen die Fensterscheibe bzw. die Spie-
gelfläche presst. Auf diese Weise kann ein auf der Fens-
terscheibe bzw. der Spiegelfläche befindlicher Wasser-
film wirkungsvoll abgesaugt und in den Schmutzflüssig-
keitstank überführt werden. Letzterer kann bei Bedarf
entleert werden.
[0005] Die Steuerung des Saugaggregats erfolgt mit
Hilfe der Steuereinrichtung. Diese umfasst üblicherweise
einen mechanischen Ein-Ausschalter oder einen mecha-
nischen Taster, der vom Benutzer zum Ingangsetzen des
Saugaggregates betätigt werden muss.
[0006] Die Betriebsdauer des Hartflächenabsaugge-
räts ist durch die Ladekapazität der mindestens einen
wiederaufladbaren Batterie und durch den Energiever-
brauch des Saugaggregats begrenzt.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren der eingangs genannten Art sowie ein Hart-
flächenabsauggerät zur Durchführung des Verfahrens
derart weiterzubilden, dass der Energieverbrauch des
tragbaren Hartflächenabsauggeräts verringert werden
kann.
[0008] Bei einem Verfahren der gattungsgemäßen Art
wird die er Erfindung zugrundeliegende Aufgabe da-
durch gelöst, dass eine aus dem Anpressen der mindes-
tens einen Abstreiflippe gegen die Hartfläche resultie-
rende mechanische Beanspruchung des Hartflächenab-
sauggeräts erfasst wird und bei Vorliegen dieser mecha-
nischen Beanspruchung das Saugaggregat selbsttätig
eingeschaltet wird.
[0009] Die Erfassung der mechanischen Beanspru-
chung des Hartflächenabsauggeräts beim Anpressen
der mindestens einen Abstreiflippe gegen die Hartfläche
ermöglicht es, das Saugaggregat erst dann in Gang zu
setzen, wenn tatsächlich auch ein Wasserfilm von der
Hartfläche abgesaugt werden soll. Dadurch kann die Ein-
schaltdauer des Saugaggregats begrenzt und dadurch
der Energieverbrauch des Hartflächenabsauggeräts re-
duziert werden.
[0010] Das Anpressen der mindestens einen flexiblen
Abstreiflippe gegen die Hartfläche führt zu einer Reakti-
onskraft, mit der das Hartflächenabsauggerät, insbeson-
dere die Saugdüse und/oder die Abscheideeinrichtung,
beaufschlagt werden. Es kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass mit Hilfe von mindestens einem Kraftauf-
nehmer die einwirkende Reaktionskraft erfasst und dar-
aufhin das Saugaggregat in Gang gesetzt wird.
[0011] Von besonderem Vorteil ist es, wenn bei Weg-
fall der erfassten mechanischen Beanspruchung des
Hartflächenabsauggeräts das Saugaggregat selbsttätig
ausgeschaltet wird. Die mechanische Beanspruchung
des Hartflächenabsauggeräts entfällt bei einer derarti-
gen Ausgestaltung, sobald die mindestens eine Ab-
streiflippe von der Hartfläche entfernt wird. In diesem Fall
ist es nicht länger erforderlich, eine Saugströmung von
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der Saugdüse zum Saugaggregat aufrechtzuerhalten,
vielmehr kann das Saugaggregat ausgeschaltet werden.
[0012] Der Wegfall der mechanischen Beanspruchung
des Hartflächenabsauggeräts kann auf einfache Weise
durch einen Kraftaufnehmer erfasst werden, der beim
Entfernen der mindestens einen Abstreiflippe von der
Hartfläche den Wegfall der Reaktionskraft signalisiert.
Aufgrund dieses Signals kann dann die Steuereinrich-
tung das Saugaggregat ausschalten.
[0013] Von Vorteil ist es, wenn das Hartflächenab-
sauggerät in einem ersten Verfahrensschritt in Betriebs-
bereitschaft versetzt wird und dann bei Vorliegen einer
aus dem Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe
gegen die Hartfläche resultierenden mechanischen Be-
anspruchung des Hartflächenabsauggeräts das Saug-
aggregat selbsttätig eingeschaltet wird. Bei einer derar-
tigen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird das Hartflächenabsauggerät nur dann selbst-
tätig in Gang gesetzt, wenn das Hartflächenabsauggerät
zuvor in Betriebsbereitschaft versetzt wurde. Liegt noch
keine Betriebsbereitschaft vor, so führt ein Anpressen
der mindestens einen Abstreiflippe gegen die Hartfläche
noch nicht zum Einschalten des Saugaggregates. Wird
die Betriebsbereitschaft beendet, noch bevor die min-
destens eine Abstreiflippe von der Hartfläche entfernt
wird, so wird dennoch das Saugaggregat ausgeschaltet.
[0014] Günstigerweise wird das Hartflächenabsaug-
gerät manuell in Betriebsbereitschaft versetzt. Hierzu
kann beispielsweise ein Hauptschalter zum Einsatz kom-
men, der vom Benutzer betätigt werden kann. Das selbst-
tätige Ein- und Ausschalten des Saugaggregates erfolgt
dann nur nach vorheriger manueller Betätigung des
Hauptschalters.
[0015] Statt eines elektromechanischen Hauptschal-
ters kann das Hartflächenabsauggerät auch mittels eines
Berührungssensors, beispielsweise mit Hilfe eins kapa-
zitiven Sensors, in Betriebsbereitschaft versetzt werden,
wobei mit Hilfe des Berührungssensors das manuelle Er-
greifen des Hartflächenabsauggeräts durch den Benut-
zer erfasst wird.
[0016] Üblicherweise umfasst das Hartflächenab-
sauggerät einen Handgriff, an dem der Benutzer das
tragbare Hartflächenabsauggerät ergreift. Der Berüh-
rungssensor ist vorzugsweise am Handgriff oder diesem
unmittelbar benachbart angeordnet, so dass von ihm das
Ergreifen des Handgriffs durch den Benutzer erkannt und
daraufhin das Hartflächenabsauggerät in Betriebsbereit-
schaft versetzt werden kann. Legt der Benutzer das Hart-
flächenabsauggerät zur Seite, so stellt der Berührungs-
sensor ein Signal bereit, das zur Folge hat, dass die Be-
triebsbereitschaft des Hartflächenabsauggeräts selbst-
tätig beendet wird, wobei dann das Saugaggregat aus-
geschaltet wird.
[0017] Es kann auch vorgesehen sein, dass das Hart-
flächenabsauggerät nach Ablauf eines vorgegebenen
oder vorgebbaren Zeitintervalls selbsttätig ausgeschal-
tet wird. Der eigentliche Reinigungsvorgang, bei dem die
mindestens eine Abstreiflippe gegen die Hartfläche ge-

presst wird, dauert selbst bei großen Hartflächen, bei-
spielsweise bei der Reinigung großer Schaufenster-
scheiben, in aller Regel weniger als eine Minute, da der
Benutzer anschließend seine Lage relativ zur Hartfläche
ändert und hierbei die mindestens eine Abstreiflippe von
der Hartfläche entfernt. Es kann deshalb vorgesehen
sein, dass das vorgegebene Zeitintervall weniger als eine
Minute dauert, vorzugsweise nur etwa eine halbe Minute.
Ist das Zeitintervall abgelaufen, so wird das Saugaggre-
gat selbsttätig abgeschaltet. Es kann dann erneut wieder
eingeschaltet werden, sobald es erneut gegen die Hart-
fläche gepresst wird und dadurch erneut eine mechani-
sche Beanspruchung des Hartflächenabsauggeräts auf-
tritt.
[0018] Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird mit Hilfe
von mindestens einem Bewegungssensor des Hartflä-
chenabsauggeräts dessen Bewegung im Raum erfasst
und nach Ablauf eines vorgegebenen oder vorgebbaren
Zeitintervalls, in dem das Hartflächenabsauggerät nicht
bewegt wurde, wird das Saugaggregat selbsttätig aus-
geschaltet. In eine derartige Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens fließt der Gedanke mit ein,
dass der Benutzer nach Beendigung eines Reinigungs-
vorgangs das Hartflächenabsauggerät in aller Regel auf
einer Stellfläche abstellt, so dass es anschließend keine
Bewegung im Raum mehr durchführt. Liegt diese Situa-
tion für ein vorgegebenes oder vorgebbares Zeitintervall
vor, so kann das Saugaggregat anschließend selbsttätig
ausgeschaltet werden.
[0019] Die mechanische Beanspruchung des Hartflä-
chenabsauggeräts beim Anpressen der mindestens ei-
nen Abstreiflippe gegen die Hartfläche kann zu einer Re-
lativbewegung zwischen zwei Bauteilen des Hartflächen-
absauggeräts, insbesondere zu einer Relativbewegung
zwischen zwei Gehäuseteilen des Hartflächenabsaug-
geräts führen. Bei einer vorteilhaften Ausführungsform
des Verfahrens wird die aus dem Anpressen der mindes-
tens einen Abstreiflippe gegen die Hartfläche resultie-
rende Relativbewegung zwischen den beiden Bauteilen
erfasst und daraufhin das Saugaggregat selbsttätig ein-
geschaltet. Das Hartflächenabsauggerät kann beispiels-
weise ein erstes und ein zweites Gehäuseteil aufweisen,
die lösbar miteinander verbindbar sind, wobei sie im ver-
bundenen Zustand geringfügig, das heißt im Millimeter-
oder Submillimeterbereich, relativ zueinander bewegbar
sind. Wird die mindestens eine Abstreiflippe zu Beginn
eines Reinigungsvorgangs gegen eine Hartfläche ge-
presst, so führen die beiden Gehäuseteile eine gering-
fügige Relativbewegung zueinander aus. Diese Relativ-
bewegung kann mittels Sensoren erfasst werden und als
Startsignal für das Saugaggregat dienen.
[0020] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die beiden
relativ zueinander beweglichen Bauteile bei fehlender
mechanischer Beanspruchung des Hartflächenabsaug-
geräts selbsttätig, beispielsweise aufgrund der Wirkung
einer federelastischen Rückstellkraft, eine vorgegebene
Position relativ zueinander einnehmen, denn dadurch
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führen sie eine erneute Relativbewegung aus, sobald die
mindestens eine Abstreiflippe von der Hartfläche entfernt
wird, und diese erneute Relativbewegung kann als
Stoppsignal für das Saugaggregat dienen, so dass das
Saugaggregat ausgeschaltet wird, sobald die beiden re-
lativ zueinander beweglichen Bauteile wieder ihre Aus-
gangsstellung einnehmen, die sie vor dem Beginn des
Reinigungsvorgangs eingenommen hatten.
[0021] Die Relativbewegung zwischen den beiden
Bauteilen wird günstigerweise elektromechanisch, pie-
zoelektrisch, optisch, induktiv, und/oder kapazitiv er-
fasst. Eine elektromechanische Erfassung, beispielswei-
se mittels eines Mikroschalters oder eines Potentiome-
ters, insbesondere eines Folienpotentiometers, ist von
Vorteil.
[0022] Alternativ oder ergänzend zum Erfassen einer
Relativbewegung zwischen zwei Bauteilen des Hartflä-
chenabsauggeräts wird bei einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens eine aus
dem Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe re-
sultierende elastische Verformung eines Bauteils des
Hartflächenabsauggeräts erfasst und daraufhin das Sau-
gaggregat selbsttätig eingeschaltet.
[0023] Von ganz besonderem Vorteil ist es, wenn die
Verformung mindestens einer Abstreiflippe erfasst und
als Startsignal für das Saugaggregat verwendet wird. Die
mindestens eine Abstreiflippe ist flexibel ausgestaltet
und unterliegt beim Anpressen gegen die Hartfläche ei-
ner elastischen Verformung. Diese Verformung kann er-
fasst werden, um das Saugaggregat in Gang zu setzen.
[0024] Wird nach Beendigung eines Reinigungsvor-
gangs die mindestens eine Abstreiflippe von der Hartflä-
che entfernt, so entfällt die auf das Hartflächenabsaug-
gerät einwirkende Reaktionskraft und das Bauteil, das
sich beim Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe
gegen die Hartfläche elastisch verformt hat, nimmt wie-
der seine ursprüngliche Gestalt ein. Der Wegfall der Ver-
formung kann als Stoppsignal für das Saugaggregat die-
nen, so dass dieses ausgeschaltet wird, sobald die er-
fasste Verformung des Bauteils entfällt.
[0025] Die elastische Verformung des mindestens ei-
nen Bauteils des Hartflächenabsauggeräts wird günsti-
gerweise elektromechanisch, piezoelektrisch, optisch,
induktiv und/oder kapazitiv erfasst. Insbesondere eine
elektro-mechanische Erfassung, beispielsweise mit Hilfe
eines Dehnungsmessstreifens, ist von Vorteil. Derartige
Dehnungsmessstreifen werden in sehr großer Stückzahl
kostengünstig hergestellt und sind dem Fachmann an
sich bekannt. Mit ihrer Hilfe kann auf konstruktiv einfache
Weise eine mechanische Beanspruchung erfasst wer-
den, der das Hartflächenabsauggerät beim Anpressen
der mindestens einen Abstreiflippe gegen die Hartfläche
unterliegt.
[0026] Wie eingangs erwähnt, betrifft die Erfindung
auch ein tragbares Hartflächenabsauggerät zur Durch-
führung des Verfahrens. Das tragbare Hartflächenab-
sauggerät ist zum Absaugen eines Flüssigkeits-Luftge-
misches von einer Hartfläche, insbesondere von einer

Fensterscheibe, geeignet und umfasst eine Saugdüse
mit mindestens einer an die Hartfläche anpressbaren fle-
xiblen Abstreiflippe, ein Saugaggregat sowie eine im
Strömungsweg zwischen der Saugdüse und dem Saug-
aggregat angeordnete Abscheideeinrichtung, die vor-
zugsweise über eine Flüssigkeitsauslassöffnung mit ei-
nem Schmutzflüssigkeitstank verbunden ist. Außerdem
umfasst das Hartflächenabsauggerät eine Steuerein-
richtung zum Ein- und Ausschalten des Saugaggregates
und mindestens eine wiederaufladbare Batterie zur En-
ergieversorgung des Saugaggregates.
[0027] Um ein derartiges tragbares Hartflächenab-
sauggerät derart weiterzubilden, dass es einen geringe-
ren Energieverbrauch aufweist, wird erfindungsgemäß
vorgeschlagen, dass die Steuereinrichtung eine Bean-
spruchungserfassungsvorrichtung aufweist, wobei mit-
tels der Beanspruchungserfassungsvorrichtung eine aus
dem Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe ge-
gen die Hartfläche resultierende mechanische Bean-
spruchung des Hartflächenabsauggeräts erfassbar und
das Saugaggregat mittels der Beanspruchungserfas-
sungsvorrichtung selbsttätig einschaltbar ist.
[0028] Wie bereits voranstehend erläutert, kann durch
die Bereitstellung einer das Saugaggregat selbsttätig
einschaltenden Beanspruchungserfassungsvorrichtung
der Energieverbrauch des Hartflächenabsauggeräts ver-
mindert werden, denn die Beanspruchungserfassungs-
vorrichtung erlaubt es, das Saugaggregat erst dann ein-
zuschalten, wenn tatsächlich eine Saugströmung von
der Saugdüse zum Saugaggregat vorliegen soll. Dies ist
dann der Fall, wenn die mindestens eine Abstreiflippe
gegen die Hartfläche gepresst wird. Solange die mindes-
tens eine Abstreiflippe noch einen Abstand zur Hartflä-
che einnimmt, ist eine Saugströmung nicht notwendig
und das Saugaggregat wird daher auch noch nicht
selbsttätig eingeschaltet.
[0029] Günstig ist es, wenn das Saugaggregat bei
Wegfall der erfassten mechanischen Beanspruchung
mittels der Beanspruchungserfassungsvorrichtung
selbsttätig ausschaltbar ist. Bei einer derartigen Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Hartflächenabsaugge-
räts wird von der Beanspruchungserfassungsvorrich-
tung der Wegfall der mechanischen Beanspruchung des
Hartflächenabsauggeräts erfasst. Die mechanische Be-
anspruchung entfällt, sobald die mindestens eine Ab-
streiflippe von der Hartfläche entfernt wird. Dies kann,
wie bereits erläutert, als Stoppsignal für das Saugaggre-
gat dienen. Das Saugaggregat ist somit nur in Betrieb,
solange die mindestens eine Abstreiflippe gegen die
Hartfläche gepresst wird.
[0030] Von Vorteil ist es, wenn das Hartflächenab-
sauggerät vom Benutzer in Betriebsbereitschaft versetz-
bar und das Saugaggregat nur bei Vorliegen der Be-
triebsbereitschaft mittels der Beanspruchungserfas-
sungsvorrichtung selbsttätig ein- und/ausschaltbar ist.
Bei einer derartigen Ausgestaltung kann das Hartflä-
chenabsauggerät vom Benutzer zunächst in Betriebsbe-
reitschaft versetzt werden. Liegt die Betriebsbereitschaft
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vor, so kann anschließend mittels der Beanspruchungs-
erfassungsvorrichtung das Saugaggregat selbsttätig
eingeschaltet und vorzugsweise auch selbsttätig wieder
ausgeschaltet werden. Wurde das Hartflächenabsaug-
gerät noch nicht in Betriebsbereitschaft versetzt, so ist
ein selbsttätiges Ein- und/oder Ausschalten des Saug-
aggregates mittels der Beanspruchungserfassungsvor-
richtung nicht möglich. Wird die Betriebsbereitschaft vom
Benutzer beendet, so wird das Saugaggregat unabhän-
gig von einem Ausgangssignal der Beanspruchungser-
fassungsvorrichtung in jedem Falle ausgeschaltet.
[0031] Günstig ist es, wenn das Hartflächenabsaug-
gerät eine Schalteinrichtung aufweist, insbesondere ei-
nen Hauptschalter, die vom Benutzer manuell betätigbar
ist, wobei durch die Betätigung der Schalteinrichtung das
Hartflächenabsauggerät in Betriebsbereitschaft versetz-
bar ist.
[0032] Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen
sein, dass das Hartflächenabsauggerät einen Berüh-
rungssensor aufweist, insbesondere einen kapazitiven
Berührungssensor, wobei vom Berührungssensor das
Ergreifen des Hartflächenabsauggeräts durch den Be-
nutzer erfassbar und dadurch das Hartflächenabsaug-
gerät in Betriebsbereitschaft versetzbar ist.
[0033] Günstigerweise ist der Berührungssensor an ei-
nem Handgriff des Hartflächenabsauggeräts oder dem
Handgriff unmittelbar benachbart angeordnet. Der Hand-
griff ist günstigerweise vom Benutzer umgreifbar.
[0034] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Hartflächenabsauggeräts umfasst
dieses einen Zeitgeber und das Saugaggregat ist nach
Ablauf eines vorgegebenen oder vorgebbaren Zeitinter-
valls selbsttätig ausschaltbar.
[0035] Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Hartflächenabsauggerät zusätzlich zu einem Zeitge-
ber mindestens einen Bewegungssensor auf, wobei mit-
tels des mindestens einen Bewegungssensors eine Be-
wegung des Hartflächenabsauggeräts im Raum erfass-
bar und das Saugaggregat nach Ablauf eines vorgege-
benen oder vorgebbaren Zeitintervalls, in dem das Hart-
flächenabsauggerät nicht bewegt wurde, selbsttätig aus-
schaltbar ist. Wie voranstehend bereits erläutert, kann
durch den Einsatz eines Zeitgebers und eines oder meh-
rerer Bewegungssensoren sichergestellt werden, dass
das Saugaggregat zuverlässig ausgeschaltet wird, so-
bald das Hartflächenabsauggerät länger als ein vorge-
gebenes oder vorgebbares Zeitintervall nicht bewegt
wurde. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn der
Benutzer das Hartflächenabsauggerät auf eine Stellflä-
che abstellt.
[0036] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform weist
das Hartflächenabsauggerät ein erstes und ein zweites
Bauteil auf, die durch Anpressen der mindestens einen
Abstreiflippe gegen die Hartfläche relativ zueinander be-
wegbar sind, und die Beanspruchungserfassungsvor-
richtung weist mindestens ein Erfassungsglied auf, wo-
bei mittels des Erfassungsglieds die Relativbewegung
der beiden Bauteile erfassbar ist. Wird die mindestens

eine Abstreiflippe gegen die Hartfläche gepresst, so un-
terliegt ein erstes Bauteil bezogen auf ein zweites Bauteil
einer Relativbewegung, die bei einer derartigen Ausge-
staltung des Hartflächenabsauggeräts von mindestens
einem Erfassungsglied erfasst wird. Ein entsprechendes
Ausgangssignal des Erfassungsglieds kann dann als
Startsignal für das Saugaggregat dienen, so dass dieses
eingeschaltet wird, sobald die Relativbewegung erfasst
wurde.
[0037] Die Relativbewegung der beiden Bauteile ist
mittels des mindestens einen Erfassungsglieds vorteil-
hafterweise elektromechanisch, piezoelektrisch, induktiv
und/oder kapazitiv erfassbar. Insbesondere eine elektro-
mechanische Erfassung der Relativbewegung ist von
Vorteil.
[0038] Das mindestens eine Erfassungsglied kann bei-
spielsweise als Mikroschalter und/oder als Potentiome-
ter, insbesondere in Form eines Folienpotentiometers,
ausgestaltet sein.
[0039] Das mindestens eine Erfassungsglied ist güns-
tigerweise zwischen den beiden relativ zueinander be-
wegbaren Bauteilen angeordnet, so dass zumindest ei-
nes der beiden Bauteile unmittelbar auf das Erfassungs-
glied einwirken kann, beispielsweise auf den Schaltstö-
ßel eines Mikroschalters.
[0040] Die beiden Bauteile sind bei einer vorteilhaften
Ausführungsform als Gehäuseteile des Hartflächenab-
sauggeräts ausgestaltet.
[0041] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
ein erstes Gehäuseteil die Abscheideeinrichtung und ein
zweites Gehäuseteil das Saugaggregat aufnimmt, wobei
das erste Gehäuseteil relativ zum zweiten Gehäuseteil
bewegbar ist.
[0042] Die beiden Gehäuseteile sind günstigerweise
lösbar miteinander verbindbar, wobei sie im verbunde-
nen Zustand eine Relativbewegung im Millimeter- oder
Submillimeterbereich durchführen können.
[0043] Alternativ oder ergänzend zur Erfassung einer
Relativbewegung zwischen zwei Bauteilen des Hartflä-
chenabsauggeräts kann auch vorgesehen sein, dass
das Hartflächenabsauggerät zumindest ein durch An-
pressen der mindestens einen Abstreiflippe gegen die
Hartfläche elastisch verformbares Bauteil aufweist und
dass die Beanspruchungserfassungsvorrichtung min-
destens einen Verformungssensor aufweist, wobei mit-
tels des Verformungssensors die Verformung des ver-
formbaren Bauteils erfassbar ist. Die Verformung kann
hierbei sehr geringfügig sein, beispielsweise kann sich
das verformbare Bauteil beim Anpressen der mindestens
einen Abstreiflippe gegen die Hartfläche um Bruchteile
eines Millimeters verformen, wobei diese geringfügige
Verformung vom Verformungssensor berührungsbehaf-
tet oder berührungslos erfassbar ist.
[0044] Besonders günstig ist es, wenn die Verformung
des verformbaren Bauteils mittels des mindestens einen
Verformungssensors elektromechanisch, piezoelekt-
risch, induktiv und/oder kapazitiv erfassbar ist.
[0045] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
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mindestens eine Verformungssensor als Dehnungs-
messstreifen ausgestaltet. Wie bereits erwähnt, sind der-
artige Dehnungsmessstreifen kostengünstig verfügbar.
[0046] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist zumindest ein Verformungssensor in eine Ab-
streiflippe des Hartflächenabsauggeräts integriert. Wird
die Abstreiflippe gegen die Hartfläche gepresst, so un-
terliegt sie einer elastischen Verformung, die von dem in
die Abstreiflippe integrierten Verformungssensor unmit-
telbar erfasst werden kann. Die Abstreiflippe kann bei-
spielsweise aus einem gummielastischen Material her-
gestellt sein, wobei der Verformungssensor vom gummi-
elastischen Material vollständig umgeben ist. Zumindest
ein Verformungssensor ist bei einer vorteilhaften Aus-
führungsform an einem Gehäuseteil des Hartflächenab-
sauggeräts festgelegt, wobei das Gehäuseteil beim An-
pressen der mindestens einen Abstreiflippe gegen die
Hartfläche einer elastischen Verformung unterliegt. Die
gegebenenfalls nur im Bereich von Bruchteilen eines Mil-
limeters erfolgende elastische Verformung des Gehäu-
seteils kann von dem an ihm festgelegten Verformungs-
sensor, beispielsweise von einem Dehnungsmessstrei-
fen, erfasst werden. Das Ausgangssignal des Verfor-
mungssensors kann dann als Startsignal für den Betrieb
des Saugaggregates dienen.
[0047] Die nachfolgende Beschreibung vorteilhafter
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammen-
hang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung. Es zei-
gen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung einer ersten
vorteilhaften Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Hartflächenabsauggeräts;

Figur 2: eine Schnittansicht des Hartflächenabsaug-
geräts aus Figur 1;

Figur 3: ein Blockschaltbild einer Steuereinrichtung
des Hartflächenabsauggeräts aus Figur 1;

Figur 4: eine Schnittansicht einer zweiten vorteilhaf-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Hartflächenabsauggeräts, und

Figur 5: ein Blockschaltbild einer Steuereinrichtung
des Hartflächenabsauggeräts aus Figur 4.

[0048] In den Figuren 1 bis 3 ist schematisch eine erste
vorteilhafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
tragbaren Hartflächenabsauggeräts dargestellt, das ins-
gesamt mit dem Bezugszeichen 10 belegt ist. Mit Hilfe
des Hartflächenabsauggeräts 10 kann ein Flüssigkeits-
film von einer Hartfläche, insbesondere von einer Fens-
terscheibe, abgesaugt werden. Es kann hierzu vom Be-
nutzer mit einer Hand an einem Handgriff 12 gehalten
werden und umfasst eine Abstreiflippe 14 und eine Stütz-
lippe 16, die an die zu reinigende Hartfläche gepresst
und an dieser entlanggeführt werden können.

[0049] Die Abstreiflippe 14 und die Stützlippe 16 bilden
das freie Ende einer Saugdüse 18. An die Abstreiflippe
14 und die Stützlippe 16 schließt sich ein Saugkanal 20
an, der in eine Abscheidekammer 22 eintaucht. In der
Abscheidekammer 22 ist eine Abscheideeinrichtung 24
mit einem Abscheideelement in Form einer Prallwand 26
angeordnet. Auf der dem Saugkanal 20 abgewandten
Seite der Prallwand 26 ragt in die Abscheidekammer 22
das freie Ende einer Unterdruckleitung 28, über die die
Abscheidekammer 22 mit einem Saugaggregat 30 in
Strömungsverbindung steht. Das Saugaggregat 30 weist
eine Saugturbine 32 auf, die von einem Motor 34 in Dre-
hung versetzt wird. Dadurch kann ausgehend von der
Abstreiflippe 14 und der Stützlippe 16 eine Saugströ-
mung erzielt werden, die sich durch den Saugkanal 20,
die Abscheidekammer 22 und die Unterdruckleitung 28
hindurch bis zum Saugaggregat 30 erstreckt. Unterhalb
des Motors 34 ist der größte Teil einer in Figur 3 darge-
stellten Steuereinrichtung 36 angeordnet, die zusätzlich
zu den unterhalb des Motors 34 angeordneten elektri-
schen Bauteilen eine nachfolgend näher erläuterte
Beanspruchungserfassungsvorrichtung 38 mit einem Er-
fassungsglied in Form eines Mikroschalters 40 aufweist.
[0050] Über eine Flüssigkeitsauslassöffnung 42 steht
die Abscheidekammer 22 mit einem Schmutzflüssig-
keitstank 44 in Verbindung. Der Schmutzflüssigkeitstank
44 kann mit Hilfe eines Einlassrohrs 46 mit Flüssigkeit
befüllt werden, die in der Abscheidekammer 22 aus dem
Flüssigkeits-Luftgemisch abgeschieden wird, das unter
der Wirkung des Saugaggregats 30 über die Saugdüse
18 in die Abscheidekammer 22 eingesaugt wird. Die ab-
geschiedene Flüssigkeit kann über das Einlassrohr 46
in den Schmutzflüssigkeitstank 44 gelangen und die ein-
gesaugte Luft kann über die Unterdruckleitung 28, das
Saugaggregat 30 und diesem in Strömungsrichtung
nachgeordnete Luftauslassöffnungen 47 abgegeben
werden.
[0051] Über ein Luftauslassrohr 48, das die Flüssig-
keitsauslassöffnung 42 durchgreift, kann im Schmutz-
flüssigkeitstank 44 befindliche Luft an die Abscheide-
kammer 22 abgegeben werden, wenn sich der Füllstand
des Flüssigkeitstanks 44 während der Benutzung des
Hartflächenabsauggeräts 10 erhöht.
[0052] Zwischen dem Schmutzflüssigkeitstank 44 und
dem Handgriff 12 weist das Hartflächenabsauggerät 10
eine Grifföffnung 50 auf, die das Umgreifen des Hand-
griffs 12 erleichtert. An der der Grifföffnung 50 zugewand-
ten Seite des Handgriffs 12 ist ein elektromechanischer
Taster 52 angeordnet, der vom Benutzer beim Ergreifen
des Handgriffs 12 betätigt werden kann. Mit Hilfe des
Tasters 52 kann das Hartflächenabsauggerät 10 in Be-
triebsbereitschaft versetzt werden. Dies wird nachfol-
gend noch näher erläutert. Alternativ kann am Handgriff
12 ein in Figur 2 gestrichelt dargestellter Berührungssen-
sor 54 angeordnet sein, mit dessen Hilfe das Ergreifen
des Handgriffs 12 erfasst werden kann. Über in der Zeich-
nung zur Erzielung einer besseren Übersicht nicht dar-
gestellte elektrische Verbindungsleitungen ist der Taster
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52 und ist alternativ der Berührungssensor 54 mit den
unterhalb des Motors 34 angeordneten elektrischen Bau-
teilen der Steuereinrichtung 36 verbunden.
[0053] Weiter umfasst das Hartflächenabsauggerät 10
ein erstes Bauteil in Form eines Gehäuseunterteils 56
und ein zweites Bauteil in Form eines Gehäuseoberteils
58. Das Gehäuseunterteil 56 nimmt das Saugaggregat
30 auf und bildet den Handgriff 12, und das Gehäuseo-
berteil 58 nimmt die Abscheidekammer 22 mit der Ab-
scheideeinrichtung 24 auf. Auf das Gehäuseoberteil 58
ist die Saugdüse 18 aufgesteckt, die über eine in Figur
2 schematisch dargestellte obere Rastverbindung 60 mit
dem Gehäuseoberteil 58 lösbar verbunden ist. Das Ge-
häuseoberteil 58 ist über eine in Figur 1 schematisch
dargestellte untere Rastverbindung 62 mit dem Gehäu-
seunterteil 56 lösbar verbunden. Das Gehäuseoberteil
58 sitzt mit einer bogenförmig gekrümmten Bodenwand
64 auf einer bogenförmig gekrümmten Deckenwand 66
des Gehäuseunterteils 56 auf. Ist das Gehäuseoberteil
58 mit dem Gehäuseunterteil 56 verbunden, so kann es
relativ zum Gehäuseunterteil 56 eine geringfügige
Schwenkbewegung um eine senkrecht zur Zeichenebe-
ne der Figur 2 ausgerichtete Schwenkachse 58 ausfüh-
ren, wobei die Bodenwand 64 des Gehäuseoberteils 58
an der Deckenwand 66 des Gehäuseunterteils 56 ent-
langgleitet.
[0054] Im Fügebereich 65 zwischen dem Gehäuseo-
berteil 58 und dem Gehäuseunterteil 56 ist auf der dem
Taster 52 abgewandten Seite des Handgriffs 12 ein Mi-
kroschalter 40 angeordnet. Wird die Abstreiflippe 14 zum
Reinigen einer Hartfläche gegen die Hartfläche gedrückt,
so vollzieht das Gehäuseoberteil 58 relativ zum Gehäu-
seunterteil 56 eine geringfügige Relativbewegung in
Form einer Schwenkbewegung um die Schwenkachse
68. Diese Relativbewegung wird vom Mikroschalter 40
erfasst, der aufgrund dieser Relativbewegung seine
Schaltstellung ändert. Diese Änderung der Schaltstel-
lung hat zur Folge, dass das Saugaggregat 30 einge-
schaltet wird, nachdem der Benutzer zuvor mittels des
Tasters 52 das Hartflächenabsauggerät 10 in Betriebs-
bereitschaft gesetzt hat. Das Aktivieren des Saugaggre-
gats 30 erfolgt somit bei dem in den Figuren 1 bis 3 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel durch Erfassen der beim
Anpressen der Abstreiflippe 14 gegen eine Hartfläche
erfolgenden Beanspruchung des Hartflächenabsaugge-
räts 10, die eine Relativbewegung des Gehäuseoberteils
58 relativ zum Gehäuseunterteil 56 zur Folge hat. Dies
wird insbesondere aus dem in Figur 3 dargestellten
Blockschaltbild deutlich.
[0055] Figur 3 zeigt den Motor 34 des Saugaggregates
30, der über eine Versorgungsleitung 70 mit einer seitlich
neben dem Motor 34 angeordneten wiederaufladbaren
Batterie 72 verbunden ist. In die Versorgungsleitung 70
ist eine steuerbare Schalteinheit 74 geschaltet, deren
Steuereingang 76 mit einem Datenverarbeitungsglied 78
verbunden ist. Das Datenverarbeitungsglied 78 umfasst
einen Zeitgeber 80 und ist eingangsseitig mit dem Mikro-
schalter 40 sowie mit einem Beschleunigungssensor 82

verbunden, der unter Zwischenlage eines Schwingungs-
dämpfungsglieds 84 auf einer unterhalb des Motors 34
im Gehäuseunterteil 56 angeordneten Leiterplatte 86 po-
sitioniert ist.
[0056] Mittels der in Figur 3 schematisch dargestellten
Steuereinrichtung 36 kann das Saugaggregat 30 selbst-
tätig ein- und ausgeschaltet werden, sobald der Benutzer
durch Betätigen des Tasters 52 die Betriebsbereitschaft
des Hartflächenabsauggeräts 10 hergestellt hat. Alter-
nativ kann bei Einsatz des Berührungssensors 54 die
Betriebsbereitschaft des Hartflächenabsauggeräts 10
dadurch hergestellt werden, dass der Benutzer den
Handgriff 12 ergreift, denn dies kann vom Berührungs-
sensor 54 erfasst werden, der alternativ zum Taster 52
zum Einsatz kommt und in Figur 3 gestrichelt dargestellt
ist.
[0057] Zwischen der Bodenwand 64 und der Decken-
wand 66 ist ein Federelement 69 angeordnet, das auf
das Gehäuseoberteil 58 eine federelastische Rückstell-
kraft ausübt, unter deren Wirkung das Gehäuseoberteil
58 eine vordere Schwenkstellung einnimmt, in der es den
Mikroschalter 40 freigibt. Wird die Abstreiflippe 14 bei
einem Reinigungsvorgang vom Benutzer gegen eine zu
reinigende Hartfläche gepresst, vollzieht das Gehäuse-
oberteil 58 eine geringfügige Schwenkbewegung um die
Schwenkachse 68 entgegen der Wirkung des Federele-
ments 69, wobei der Schaltstößel des Mikroschalters 40
betätigt wird. Ein entsprechendes Ausgangssignal des
Mikroschalters 40 wird über in der Zeichnung zur Erzie-
lung einer besseren Übersicht nicht dargestellte Signal-
leitungen an das Datenverarbeitungsglied 78 geleitet,
das daraufhin der steuerbaren Schalteinheit 74 ein Steu-
ersignal bereitstellt, so dass dieses die elektrische Ver-
bindung zwischen der Batterie 72 und dem Motor 34 frei-
gibt. Somit wird das Saugaggregat 30 mittels der Steu-
ereinrichtung 36 selbsttätig eingeschaltet, sobald das
Hartflächenabsauggerät 10 durch das Anpressen der
Abstreiflippe 14 gegen die Hartfläche eine mechanische
Beanspruchung erfährt, die eine Relativbewegung des
Gehäuseoberteils 58 bezogen auf das Gehäuseunterteil
56 zur Folge hat. Voraussetzung für das selbsttätige Ein-
schalten des Saugaggregates 30 ist allerdings, dass zu-
vor die Betriebsbereitschaft des Hartflächenabsaugge-
räts 10 hergestellt wurde.
[0058] Der Betrieb des Saugaggregats 30 wird been-
det, sobald der Benutzer die Abstreiflippe 14 von der
Hartfläche entfernt, denn dann entfällt die mechanische
Beanspruchung des Hartflächenabsauggeräts 10 und
das Gehäuseoberteil 58 nimmt unter der Wirkung des
Federelements 69 seine anfängliche Position ein, in der
es den Schaltstößel des Mikroschalters 40 freigibt. Ein
entsprechendes Ausgangssignal des Mikroschalters 40
wird dann vom Datenverarbeitungsglied 78 erfasst, das
daraufhin mittels der steuerbaren Schalteinheit 74 die
elektrische Verbindung zwischen der Batterie 72 und
dem Motor 34 unterbricht.
[0059] Beendet der Benutzer die Betriebsbereitschaft
des Hartflächenabsauggeräts 10, indem er den Taster
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52 freigibt oder indem er, falls der Berührungssensor 54
zum Einsatz kommt, den Handgriff 12 freigibt, so wird
dies vom Datenverarbeitungsglied 78 ebenfalls erkannt,
das daraufhin die steuerbare Schalteinheit 75 derart an-
steuert, dass die elektrische Verbindung zwischen der
Batterie 72 und dem Motor 34 unterbrochen wird.
[0060] Darüber hinaus wird der Betrieb des Saugag-
gregates 30 selbsttätig beendet, falls das Hartflächen-
absauggerät 10 länger als ein vom Zeitgeber 80 vorge-
gebenes Zeitintervall im Raum nicht bewegt wird. Die
Bewegung des Hartflächenabsauggeräts 10 im Raum
wird vom Beschleunigungssensor 82 erfasst. Wird das
Hartflächenabsauggerät 10 nicht bewegt, so unterliegt
es lediglich der Erdbeschleunigung, ohne dass eine Be-
schleunigungsänderung erfolgt. Die fehlende Beschleu-
nigungsänderung wird vom Datenverarbeitungsglied 78
erfasst und bei Ablauf des vorgegebenen Zeitintervalls
wird vom Datenverarbeitungsglied 78 ein Steuersignal
ausgegeben, unter dessen Wirkung die steuerbare
Schalteinheit 74 ebenfalls die elektrische Verbindung
zwischen der Batterie 72 und dem Motor 34 unterbricht.
[0061] Der Betrieb des Saugaggregates 30 erfolgt so-
mit nur dann, wenn zum einen die Betriebsbereitschaft
des Hartflächenabsauggeräts 10 hergestellt wurde und
zum anderen die Abstreiflippe 14 gegen eine Hartfläche
gepresst wird, so dass das Hartflächenabsauggerät 10
einer mechanischen Beanspruchung unterliegt. Fällt die
mechanische Beanspruchung weg, indem der Benutzer
die Abstreiflippe 14 von der Hartfläche entfernt, so wird
das Saugaggregat 30 selbsttätig ausgeschaltet.
[0062] In den Figuren 4 und 5 ist eine zweite vorteil-
hafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hart-
flächenabsauggeräts dargestellt, das insgesamt mit dem
Bezugszeichen 100 belegt ist. Das Hartflächenabsaug-
gerät 100 ist weitgehend identisch ausgestaltet wie das
voranstehend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis
3 beschriebene Hartflächenabsauggerät 10. Für identi-
sche Bauteile werden daher in den Figuren 4 und 5 die-
selben Bezugszeichen verwendet wie in den Figuren 1
bis 3 und bezüglich dieser Bauteile wird zur Vermeidung
von Wiederholungen auf die voranstehenden Erläuterun-
gen Bezug genommen.
[0063] Vom Hartflächenabsauggerät 10 unterscheidet
sich das Hartflächenabsauggerät 100 dadurch, dass
statt des Mikroschalters 40, mit dem eine Bewegung des
Gehäuseoberteils 58 relativ zum Gehäuseunterteil 56 er-
fasst werden kann, ein Verformungssensor in Form eines
Dehnungsmessstreifens 102 zum Einsatz kommt, der in
die flexible Abstreiflippe 14 integriert ist und deren elas-
tische Verformung beim Anpressen gegen die Hartfläche
erfasst. Der Dehnungsmessstreifen 102 steht über eine
in der Zeichnung zur Erzielung einer besseren Übersicht
nicht dargestellte Messleitung mit dem Datenverarbei-
tungsglied 78 in elektrischer Verbindung und stellt bei
einer Verformung der Abstreiflippe 14 ein Messsignal be-
reit, das vom Datenverarbeitungsglied 78 erfasst wird.
Bei einer Verformung der Abstreiflippe 14 gibt das Da-
tenverarbeitungsglied 78 über die steuerbare Schaltein-

heit 74 die elektrische Verbindung zwischen der Batterie
72 und dem Motor 34 frei, so dass das Saugaggregat 30
in Gang gesetzt wird. Entfernt der Benutzer die Ab-
streiflippe 14 von der Hartfläche, so nimmt die flexible
Abstreiflippe 14 aufgrund ihrer Elastizität wieder ihre ur-
sprüngliche Gestalt sein, so dass die Verformung entfällt.
Dies wird vom Dehnungsmessstreifen 102 erkannt, der
ein entsprechendes Messsignal an das Datenverarbei-
tungsglied 78 überträgt. Von diesem wird dann mittels
der steuerbaren Schalteinheit 74 die elektrische Verbin-
dung zwischen der Batterie 72 und dem Motor 34 unter-
brochen, so dass der Betrieb des Saugaggregats 30
selbsttätig beendet wird.
[0064] Auch beim Hartflächenabsauggerät 100 ist das
Gehäuseoberteil 58 mit dem Gehäuseunterteil 56 lösbar
verbindbar. Beim Anpressen der Abstreiflippe 14 gegen
die zu reinigende Hartfläche unterliegt das Gehäuseo-
berteil 58 einer geringfügigen elastischen Verformung.
Alternativ oder ergänzend zu dem in die Abstreiflippe 14
integrierten Dehnungsmessstreifen 102 kann bei der in
den Figuren 4 und 5 dargestellten Ausführungsform ein
Dehnungsmessstreifen 104 zum Einsatz kommen, der
unterhalb der Abstreiflippe 14 auf der Innenseite der dem
Handgriff 12 abgewandten Gehäusewand 106 des Ge-
häuseoberteils 58 fixiert ist. Der Dehnungsmessstreifen
104 ist in Figur 4 gestrichelt dargestellt.
[0065] Auch mittels des Dehnungsmessstreifens 104
kann eine aus dem Anpressen der Abstreiflippe 14 gegen
eine Hartfläche resultierende mechanische Beanspru-
chung des Hartflächenabsauggeräts 100 erfasst werden,
und das Ausgangssignal des Dehnungsmessstreifens
104 kann in gleicher Weise wie das Ausgangssignal des
Dehnungsmessstreifens 102 zum selbsttätigen Ein- und
Ausschalten des Saugaggregats 30 herangezogen wer-
den.
[0066] Die Steuereinrichtung 108 des Hartflächenab-
sauggeräts 100 ist in Figur 5 in Form eines Blockschalt-
bilds dargestellt. Ein Beschleunigungssensor 82 entfällt
beim Hartflächenabsauggerät 100. Das Saugaggregat
30 wird beim Hartflächenabsauggerät 100 zuverlässig
selbsttätig ein- und ausgeschaltet aufgrund der Aus-
gangssignale des Dehnungsmessstreifens 102 und/oder
des Dehnungsmessstreifens 104. Bei Anpressen der Ab-
streiflippe 14 gegen die Hartfläche unterliegen die Ab-
streiflippe 14 ebenso wie das Gehäuseoberteil 58 einer
elastischen Verformung, die von den Dehnungsmess-
streifen 102, 104 erfasst wird, und beim Entfernen der
Abstreiflippe 14 von der Hartfläche entfällt die elastische
Verformung, dies wird von den Dehnungsmessstreifen
102, 104 ebenfalls erfasst. Mittels der Ausgangssignale
der Dehnungsmessstreifen 102, 104 kann somit das
Saugaggregat 30 auf einfache Weise ein- und ausge-
schaltet werden.
[0067] Voraussetzung für das selbsttätige Ein- und
Ausschalten des Saugaggregates 30 ist auch beim Hart-
flächenabsauggerät 100, das der Benutzer die Betriebs-
bereitschaft hergestellt hat, entweder mittels des Tasters
52 oder durch Ergreifen des Handgriffs 12, sofern der
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Berührungssensor 54 zum Einsatz kommt.
[0068] Der Zeitgeber 80 dient beim Hartflächenab-
sauggerät 100 als zusätzliche Sicherheitsabschaltung,
mit der sichergestellt ist, dass das Saugaggregat 10 un-
abhängig von einer möglichen mechanischen Beanspru-
chung des Hartflächenabsauggeräts 100 nach Ablauf ei-
nes vorgegebenen Zeitintervalls abgeschaltet wird.
[0069] Aus dem Voranstehenden wird deutlich, dass
durch die Erfassung der mechanischen Beanspruchung,
der das Hartflächenabsauggerät 10 bzw. 100 beim An-
pressen der Abstreiflippe 14 gegen eine Hartfläche un-
terliegt, das Saugaggregat 30 selbsttätig ein- und aus-
geschaltet werden kann. Die Batterie 72 wird somit nur
während des eigentlichen Reinigungsvorgangs entla-
den, so dass der Energieverbrauch der Hartflächenab-
sauggerät 10 und 100 gering gehalten werden kann. Dar-
über hinaus zeichnen sich die Hartflächenabsauggeräte
10 und 100 durch eine einfache Handhabung aus.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Hartflä-
chenabsauggeräts (10; 100) zum Absaugen eines
Flüssigkeits-Luftgemisches von einer Hartfläche,
insbesondere von einer Fensterscheibe, wobei das
Hartflächenabsauggerät (10; 100) eine Saugdüse
(18) mit mindestens einer an die Hartfläche anpress-
baren flexiblen Abstreiflippe (14), ein Saugaggregat
(30) sowie eine im Strömungsweg zwischen der
Saugdüse (18) und dem Saugaggregat (30) ange-
ordnete Abscheideeinrichtung (24) aufweist, die mit
einem Schmutzflüssigkeitstank (44) verbunden ist,
und wobei das Hartflächenabsauggerät (10; 100) ei-
ne Steuereinrichtung (36) zum Einund Ausschalten
des Saugaggregats (30) und mindestens eine wie-
deraufladbare Batterie (72) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine aus dem Anpressen der
mindestens einen Abstreiflippe (14) gegen die Hart-
fläche resultierende mechanische Beanspruchung
des Hartflächenabsauggeräts (10; 100) erfasst wird
und bei Vorliegen dieser mechanischen Beanspru-
chung das Saugaggregat (30) selbsttätig einge-
schaltet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Wegfall der erfassten mechani-
schen Beanspruchung das Saugaggregat (30)
selbsttätig ausgeschaltet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hartflächenabsauggerät
(10; 100) zunächst in Betriebsbereitschaft versetzt
wird und dann bei Vorliegen einer aus dem Anpres-
sen der mindestens einen Abstreiflippe gegen die
Hartfläche resultierenden mechanischen Beanspru-
chung das Saugaggregat (30) selbsttätig einge-
schaltet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hartflächenabsauggerät (10;
100) manuell in Betriebsbereitschaft versetzt wird.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Saugag-
gregat (30) nach Ablauf eines vorgegebenen oder
vorgebbaren Zeitintervalls selbsttätig ausgeschaltet
wird.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewe-
gung des Hartflächenabsauggeräts (10) im Raum
erfasst wird und dass nach Ablauf eines vorgegebe-
nen oder vorgebbaren Zeitintervalls, in dem das
Hartflächenabsauggerät (10) nicht bewegt wurde,
das Saugaggregat (30) selbsttätig ausgeschaltet
wird.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine aus dem
Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe ge-
gen die Hartfläche resultierende Relativbewegung
zwischen zwei Bauteilen (56, 58) des Hartflächen-
absauggeräts (10) erfasst und daraufhin das Saug-
aggregat (30) selbsttätig eingeschaltet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Relativbewegung zwischen den
beiden Bauteilen (56, 58) elektromechanisch, piezo-
elektrisch, optisch, induktiv und/oder kapazitiv er-
fasst wird.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine aus dem
Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe ge-
gen die Hartfläche resultierende elastische Verfor-
mung eines Bauteils (58) des Hartflächenabsaugge-
räts (100) erfasst und daraufhin das Saugaggregat
selbsttätig eingeschaltet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verformung elektromechanisch,
piezoelektrisch, optisch, induktiv und/oder kapazitiv
erfasst wird.

11. Tragbares Hartflächenabsauggerät (10; 100) zum
Absaugen eines Flüssigkeits-Luftgemisches von ei-
ner Hartfläche, beispielsweise von einer Fenster-
scheibe, insbesondere zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartflä-
chenabsauggerät (10; 100) eine Saugdüse (18) mit
mindestens einer an die Hartfläche anpressbaren
flexiblen Abstreiflippe (14), ein Saugaggregat (30)
sowie eine im Strömungsweg zwischen der Saug-
düse (18) und dem Saugaggregat (30) angeordnete
Abscheideeinrichtung (24) aufweist, die mit einem
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Schmutzflüssigkeitstank (44) verbunden ist, und wo-
bei das Hartflächenabsauggerät (10; 100) eine Steu-
ereinrichtung (36) zum Ein- und Ausschalten des
Saugaggregats (30) und mindestens eine wieder-
aufladbare Batterie (72) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (36) eine
Beanspruchungserfassungsvorrichtung aufweist,
wobei mittels der Beanspruchungserfassungsvor-
richtung eine aus dem Anpressen der mindestens
einen Abstreiflippe (14) gegen die Hartfläche resul-
tierende mechanische Beanspruchung des Hartflä-
chenabsauggeräts (10; 100) erfassbar und das Sau-
gaggregat (30) mittels der Beanspruchungserfas-
sungsvorrichtung selbsttätig einschaltbar ist.

12. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Saugaggregat
(30) bei Wegfall der erfassten mechanischen Bean-
spruchung mittels der Beanspruchungserfassungs-
vorrichtung selbsttätig ausschaltbar ist.

13. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hartflächen-
absauggerät (10; 100) vom Benutzer in Betriebsbe-
reitschaft versetzbar und das Saugaggregat (30) nur
bei Vorliegen der Betriebsbereitschaft mittels der
Beanspruchungserfassungsvorrichtung selbsttätig
ein- und/oder ausschaltbar ist.

14. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hartflächenab-
sauggerät (10; 100) eine Schalteinrichtung (52) auf-
weist, insbesondere einen Hauptschalter, die vom
Benutzer manuell betätigbar ist, wobei durch Betä-
tigen der Schalteinrichtung (52) das Hartflächenab-
sauggerät (10; 100) in Betriebsbereitschaft versetz-
bar ist.

15. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hartflächen-
absauggerät (10; 100) einen Berührungssensor (54)
aufweist, wobei vom Berührungssensor (54) das Er-
greifen des Hartflächenabsauggeräts (10; 100)
durch den Benutzer erfassbar und dadurch das Hart-
flächenabsauggerät (10; 100) in Betriebsbereit-
schaft versetzbar ist.

16. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hartflächen-
absauggerät (10; 100) einen Zeitgeber (80) aufweist
und das Saugaggregat (30) nach Ablauf eines vor-
gegebenen oder vorgebbaren Zeitintervalls selbst-
tätig ausschaltbar ist.

17. Hartflächenabsauggerät nach einem der Ansprüche
11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hartflächenabsauggerät (10) einen Bewegungssen-
sor (82) und einen Zeitgeber (80) aufweist, wobei

mittels des Bewegungssensors (82) eine Bewegung
des Hartflächenabsauggeräts (10) im Raum erfass-
bar und das Saugaggregat (30) nach Ablauf eines
vorgegebenen oder vorgebbaren Zeitintervalls, in
dem das Hartflächenabsauggerät (10) nicht bewegt
wurde, selbsttätig ausschaltbar ist.

18. Hartflächenabsauggerät nach einem der Ansprüche
11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hartflächenabsauggerät (10) ein erstes und ein
zweites Bauteil aufweist, die durch Anpressen der
mindestens einen Abstreiflippe (14) gegen die Hart-
fläche relativ zueinander bewegbar sind, und dass
die Beanspruchungserfassungsvorrichtung mindes-
tens ein Erfassungsglied (40) aufweist, wobei mittels
des Erfassungsglieds (40) die Relativbewegung der
beiden Bauteile erfassbar ist.

19. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Relativbewegung
der beiden Bauteile mittels des mindestens einen
Erfassungsglieds (40) elektromechanisch, piezoe-
lektrisch, optisch, induktiv und/oder kapazitiv erfass-
bar ist.

20. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens ei-
ne Erfassungsglied als Mikroschalter (40) und/oder
Potentiometer ausgestaltet ist.

21. Hartflächenabsauggerät nach einem der Ansprüche
18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Bauteile als Gehäuseteile (56, 58) des Hartflä-
chenabsauggeräts (10) ausgestaltet sind.

22. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass ein erstes Gehäuse-
teil (58) die Abscheideeinrichtung (24) und ein zwei-
tes Gehäuseteil (56) das Saugaggregat (30) auf-
nimmt.

23. Hartflächenabsauggerät nach einem der Ansprüche
11 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hartflächenabsauggerät (100) zumindest ein durch
Anpressen der mindestens einen Abstreiflippe (14)
gegen die Hartfläche elastisch verformbares Bauteil
aufweist und dass die Beanspruchungserfassungs-
vorrichtung mindestens einen Verformungssensor
(102, 104) aufweist, wobei mittels des Verformungs-
sensors (102, 104) die Verformung des verformba-
ren Bauteils erfassbar ist.

24. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verformung des
verformbaren Bauteils mittels des mindestens einen
Verformungssensors elektromechanisch, piezoe-
lektrisch, optisch, induktiv und/oder kapazitiv erfass-
bar ist.
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25. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Verformungssensor als Dehnungsmessstreifen
(102, 104) ausgestaltet ist.

26. Hartflächenabsauggerät nach Anspruch 23, 24 oder
25, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Verformungssensor (102) in eine Abstreiflippe (14)
integriert ist.

27. Hartflächenabsauggerät nach einem der Ansprüche
23 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Verformungssensor (104) an einem Gehäu-
seteil des Hartflächenabsauggeräts (100) festgelegt
ist.
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